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Regelung Einzelspiele ab 19.04.2021 
 

Ausgangslage 

Gem. Entscheid des Bundesrates vom 14.04.2021 sind Outdoor-Wettkämpfe im Amateur-
sport mit maximal 15 Personen ab 19.04.2021 mit Maske oder 1.5m Abstand erlaubt. 
 

Einzelspiele im Faustball 

Swiss Faustball erlaubt Spiele zwischen zwei Mannschaften (‚Einzelspiele‘) gemäss nachfol-
gender Regelung. 
 

Auszug aus dem Schutzkonzept Swiss Faustball zum Wettspielbetrieb 

 Einzelspiele mit max. 15 Teilnehmenden sind möglich. 

 Eine Manschaft besteht aus max. 7 Personen: 

o 5 Spieler, 2 Ersatzspieler oder 

o 5 Spieler, 1 Ersatzspieler + 1 Betreuer 

 Die Spielleiter (Schiedsrichter, Linienrichter und Anschreiber) gelten nicht als ‚Teilneh-
mende‘ des Wettkampfes. Sie befinden sich ausserhalb des Spielfeldes und haben – mit 
Ausnahme des Schiedsrichters - eine Maske zu tragen. 

Im Übrigen gelten die weiteren Massnahmen des Schutzkonzeptes von Swiss Faustball. 
 

Begründung 

 Mit der Beschränkung der Personenzahl einer Mannschaft auf 7 Personen wird die er-
laubte Gruppengrösse von 15 Personen eingehalten. 

 Die erforderlichen Abstände können problemlos eingehalten werden.  
(Spielfeldgrösse je Mannschaft 25 x 20 m.) 

 Die Spielleiter (Schiedsrichter, Linienrichter und Anschreiber) sind aus Sicht Swiss 
Faustball keine ‚Teilnehmende‘ des Wettkampfes. 

 Sie befinden sich ausserhalb des Spielfeldes und kommen mit den Spielenden nicht in 
Kontakt. 

 Zudem tragen sie – mit Ausnahme des Schiedsrichters - während des ganzen Spiels ei-
ne Maske. 

 

Schlussbemerkung 

Diese Regelung wird vom Schweiz. Turnverband (STV) und Swiss Olympic unterstützt. 
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